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BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 

Bundeswlrlschaftskammer A-1045 Wien 
Postfach 1 0 7 

An die 

Parlamentsdirektion 
PARLAMENT 

1017 Wien 

"3 - �-- -------_ ._- --

Ihre Zahl/Nachricht vom Unsere Zahl/Sachbearbeiter (0222) 65 05 

4394 DW 

Datum 

Sp 122/85/Dr.Ru/go 29.3.1985 

Betreff E n t w u :r f ein e s B und e s 9 e set z es, mit dem das 
Pensionsgesetz 1965 und das Nebengebühren
zulagengesetz geändert werden C8.Pensions
gesetznovelle; 6.Nebengebührenzulagengesetz
novelle) GZ 02 5200/16-VI/5/85 

"" '; ' .. ; - ' _ ... .. .  --- ' . -........... , . .  ��- , 

über Ersucheh des Bundesministeriums für Finanzen übermitteln 

wir ]h.�'1 e n 25 [x e m p 1 are sam t Bei 1 ag en d e r von uns ab 9 e 9 e ben e n 

Stellungnahme. 

BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Für den Generals 

",0', f/ 

Beilagen 

Wiedner Hauptstraße 63 Telex I Teletex 
3222138 BWK 

Telegrammadresse 
BUHAKA 

Creditanstall-Bankverein DVR 
Konto Nr. 0020-95032/00 0043010 
BLZ 11000 
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BUNDESKA MER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 

Bundeswirtschaftskammer 
Postfach 

Bundesministerium für Finanzen 

Himmelpfortgasse 4 - 8 
1015 Wien 

Ihre Zahl/Nachricht vom 

Betreff 

Unsere Zahl/Sachbearbeiter 

Sp 122/85/Dr.Ru/BTV 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Pensionsgesetz 1965 und das Nebengebühren
zulagengesetz geändert werden (8. Pensions
gesetznovelle; 6. Nebengebührenzulagenge
setznovelle) GZ 02 5200/16-VI/5/85 

(0222) 6505 

4394 DW 
Datum 

28.3.1985 

Zum Entwurf ein�s Bundesgesetzes, mit dem das Pensionsgesetz 1965 und das 

Nebengebührenzul engesetz geändert werden sollen, nehmen wir wie folgt Stel

lung: 

Grundsätzlich halt n wir die Neuregelung des Hinterbliebenenrechts im Pensionsge

setz des Bundes na h dem Vorbild der 36. Novelle zum ASVG für verfehlt. Wir sind 

nach wie vor der nsicht, daß die Einführung einer spiegelgleichen Witwerpension 

zur bereits bestehEtnden Witwenpension die teuerste Form der Hinterbliebenenver

sorgung ist, die in !Vielen Fällen auch sozialpolitisch zu einer nicht gerechtfertigten 

Oberversorgung führt. Wenn auch die Etappenregelung in Anlehnung an die Sozial

versicherungsgesetze die vollen Leistungen nicht sofort wirksam werden läßt, muß 

bedacht werden, daß auf Dauer gesehen diese Lösung für den Finanzhaushalt des 

Bundes in allen Pensionsversicherungsbereichen die kostspieligste ist. Wir vertreten 

die Ansicht, daß das Modell einer Partnerpension unter Bedachtnahme darauf, daß 

eine Eigenpension auf jeden Fall zur Gänze gewährt werden soll, dem Versorgungs

zweck viel besser entsprechen würde. Oberversorgungen (z.B. ein pensionierter 

Sektionschef erhält zu seiner Pension noch zusätzlich eine Witwerpension von seiner 

Wiedner Hauptstraße 63 Telex 111871 
Teletex 61-3222138 BWK 

Telegrammadresse 
BUWIKA 

Credilanslalt-Bankverein DVR 

Konto Nr. 0020-95032/00 0043010 
BLZ 11000 
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verstorbenen Gattin, die als Beamte erwerbstätig war) und deren schwere finanzielle 

Belastung für das 8undesbudget sollten für alle Zeit hintangehalten werden. In der 

Beilage übermitteln wir Ihnen daher unsere seinerzeitige Stellungnahme zum Ent

wurf einer 36. Novelle zum ASVG, in der wir detailliert unsere Argumente gegen die 

Einführung einer spiegelgleichen Witwerpension dargelegt haben. Die 36. ASVG

Novelle ist sicher kein geeignetes Vorbild für die Neuregelung der Hinterbliebenen

versorgung im Pensionsgesetz des Bundes. 

Zweifel müssen wir auch an dem geschätzten Mehraufwand der Novelle erheben. 

Abgesehen davon, (Jaß eine Kostenberechnung von 19,4 Millionen Schilling nur für 

das Jahr 1985 vorgenommen wurde, die wegen der Etappenregelung keine endgültige 

sein kann, glauben wir, daß diese Berechnung aufgrund der großzügigen Übergangs

bestimmungen des Entwurfs, wonach Witwerpensionsansprüche auch dann realisiert 

werden können, wenn der Tod des weiblichen Beamten den Versicherungsfall nach 

dem 31. Dezember \1975 ausgelöst hat, nicht aufrechtzuerhalten sein wird. In den 

Übergangsbestimmtflgen der 36. ASVG-Novelle wurde nämlich festgehalten, daß ein 

Witwerpensionsansp!:'uch generell erst dann eintreten kann, wenn der Versicherungs

fall nach dem 31.lMai 1981 liegt. Im Pensionsgesetz des Bundes wäre daher in 

gleicher Weise vqrzusehen, daß ein Witwerpensionsanspruch erst nach dem 

28. Februar 1985 eihtreten kann. Die Begünstigung, die der Entwurf vorsieht, ist 

durch nichts gerechtfertigt. 

Nach den Sozialvelsicherungsgesetzen entstand im Jahre 1984 ein Aufwand für 

Witwerpensionen vcf, insgesamt 88 Millionen Schilling; für 1985 wird vom Haupt

verband der östeI'l'eichischen Sozial versicherungsträger der Aufwand auf ca. 

100 Millionen Schilling geschätzt. Die Kostenschätzung des Finanzministeriums wür

de nach der vorgesehenen Etappenlösung nur dann entsprechen, wenn die Übergangs

regelung wie im ASVG gestaltet würde. Nicht beziffert wurden außerdem die durch 

andere Verbesserungen dieser Novelle eintretenden Kostenerhöhungen. 

Im übrigen erscheint uns die Begründung zur Novellierung des § 29 Abs. 4 

Pensionsgesetz .nicht stichhältig. Geldaushilfen bei Notlagen sollten auch in Zukunft 

16/SN-134/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 22

www.parlament.gv.at



, 

- 3 -

nur über Antrag gewährt werden können, weil nur dadurch ein echtes Bedürfnis 

kontrollierbar erscheint. Es ist nicht einzusehen, daß von Amts wegen Geldaushilfen 

gewährt werden sollen, ohne daß die betroffenen Personen sich darum bemühen. 

Auch nach den Sazialversicherungsgesetzen gilt bei Unterstützungsleistungen das 

Antragsprinzip. 

Wunschgemäß werden 25 Abschriften dieser Stellungnahme der Parlamentsdirektion 

zugeleitet. 

R DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Der Generalsekretär: 
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-'IJ..rl\'DESKAM�ER DER GEVIo'ERBLICIIEl\' "rJRTSCIIAFT 

(B lJ l\" DES "') R TS eH AFTS KAl\Il\1 ER) 

Bundesministerium 
für soziale Verwaltung 

, 
Stubenring 1 

1011 Wien 

Zl. 20. 036/1-1a/81 

i 

STUBENRING 1 2. A-1010 WIEN 

Telefon (0222) 521511 

Sp 660/81/Dr. Ru 

DW 394 

Entwurf eineJ Bundesgesetzes, mit dem 

das Allgemeirle Sozialversicherungsgesetz 

geändert wird (36. Novelle zum ASVG) . 

16. April 1981 

Der VOrliege�de Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Allgemeine SOzialversicherurigsgesetz geändert werden soll 

(36. Novelle zum ASVG) , beabsichtigt, die Grundsätze der 

Gleichbehandlung von Mann und Frau entsprechend der Fami

lienrechtsreform auf die Sozialversicherung zu übertragen, 

soweit dies nicht schon anläßlich der Scheidungsreform 

geschehen ist. Das Kernstück der beabsichtigten Neurege

lung ist die Gleichstellung des ·Witwers in Bezug auf die 

Anspruchsvoraussetzungen für Leistungen aus der Unfall-

und Pensionsversicherung. Ferner beabsichtigt der Entwurf, 

die Ehegatten hinsichtlich der Anspruchsberechtigung für 

Angehörige in der Krankenversicherung gleichzustellen und 

auch dem Kindesvater die Möglichkeit zur Selbstversicherung 

in der Pens10nsversicherung für Zeiten der Kindererziehung 

(-pflege) zu geben. 

Telegrammadresse: Femschrei r: 
CredllanstBlt-Bankverein Osterr. L.inderbank A. G. Postsparkasse Wl8n 

11-18=7�1 �_.L.-_Konto-_...Ii Nlo&,; r�. �1.I.QI9S032JDOm-__ .....I.._Konto __ N.II r.�10� 'i1-1i11i131g.-3.7 9./OO
_ 

..... _.K.ont.O .
Nr
a· 7i1ii'4i0I..6.7' __ •• 0.VR.:.004.31 BUHAKA 
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DER GEll"ERBLICHEN ""IRTSCHAFT 
(B VI\' DES""I RTS CHAFTSK ..... IUI\l ER) 

STUBENRING 12, A-1010 WIEN 

Telefon (0222) 52 15 11 

- 2 -

Der vorliegende Entwurf ist vor allem von der Notwendigkeit 

getragen, di auf Grund des Verfassungsgerichtshofserkennt

nisses vom 2 . Juni 1980, G 6/79, G 25/79, G 54/79, als 

gleichheitsw"drig aUfgehobenen Anspruchsvoraussetzungen für 

den Witwer i Bezug auf die Witwerpension neu zu regeln. Das 

Sozialministerium hat die bis noch vor wenigen Monaten ver

tretene Grun4linie, die auch vor allem im Arbeitskreis "So

ZialverSiChelung" zum Ausdruck kam, daß die Neuregelung der 

Hinterbliebe enversorgung mit einem Partnerschaftsmodell, 

das allein d m Grundsatz der Kostenneutralität entsprechen 

kann, verlas$en. Mit dem vorliegenden Entwurf wird eine Neu

regelung der Witwerpension in der Weise vorgeschlagen, daß 

die BestimmU�gen über die Witwerpension an jene über die 

Witwenpensio� spiegelgleich angepaßt werden sollen. In den 

Erläuternden i BemerkUngen zu diesem Entwurf (siehe Seite 14) 

führt das Mihisterium selbst an, - daß die Schaffung einer 

generellen und vollen finanziellen Sicherung für den Witwer 

nach einer Versicherten in der Vergangenheit nie Gegenstand 

von Forderun�en maßgeblicher Interessensträger war. Dement

sprechend si ht der Entwurf vor; daß eine Rückwirkung der 

beabsichtig n neuen Witwerpension nicht erfolgen soll. Die 

Erläuterunge bleiben eine Begründung, daß für ,die Zukunft 

eine dringe de sozialpolitische Notwendigkeit für die vorge

schlagene LOsung besteht, schuldig und gehen nur auf formale 

Aspekte ein. 

Als grundlegender Mangel haftet diesem Kernstück des Entwur

fes zur 36. ,ASVG-Novelle an, daß er sich für ein zwar zumin

dest in der Zukunft verfassungsmäßig dem Gleichheitsgrundsatz 

entsprechendes Hinterbliebenenversorgungsmodell entschieden 

hat, daß aber keine Rücksicht auf gravierende sozialpolitische 

Telegrammadresse: Femschrelbli r: 

11-1871 
Creditanstah-Bankvereln 
Konto-Nr.20-950321OO 

BL211000 

Osterr. Underbank A. G. I Konto Nr. 101-131-379/00 . Postsparkasse Wl8n 
Konto Nr. 7140.671 

BL260000 
BUHAKA 

BL212000 1 DVR:00431 
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' B �NDESKAM I ER DER GEWrERBLICHEN WIRTSCHAFT 

�B UND ES "'J RTS CHA FTS KAI" 1\1 ER) 

STUBENRING 12, A-1010 WIEN 

Telefon (0222) 52 15 11 
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Versorgungsbe�ürfnisse genommen w�rde. Das Modell der spiegel

gleichen Witw�rpension wie die Witwenpension führt insbesonde

re bei hohen tinkommen des überlebenden Ehepartners zu Kumula

tivwirkungen n der Versorgung, die sozialpolitisch völlig un

notwendig sin • Dagegen bietet das Modell der spiegelgleichen 

. Witwerpension bei hohen Einkommensunterschieden zwischen den 

Einkommen der Ehepartner keinen sozialpolitisch gerechten Aus

gleich. Schon bisher wurde in der Lehre diese sozialpolitische 

Ungerechtigke·t bei den Witwen kritisiert (siehe zuletzt auch 

Bemerkungen v n Prof. Dr. Tomandl in: "Die Versicherungsrund

schau". Die Neuordnung der Witwen- und Witwerpension, Heft 2, 

36. Jahrgang, Februar 1981, Seite 36, sowie in ZAS November 1980, 

Nr. 6, S. 211) . Diese schon bisher bestehende sozialpolitische Un

gerechtigkeit der tlberversorgung würde nunmehr in der Endphase 

des vorliegenden Modells ab 1.1.1989 auch bei den Witwern gege

ben sein. Schon aus der dem vorliegenden Entwurf beigelegten 

Tabelle B, ir. der ein durchschnittliches Familieneinkommen-von 

S 15.000, - herangezogen worden ist, ist eindeutig er�ennbar, daß 

bei dem "Wit�erpensionsmodell" dieses Entwurfs die tlberversorgung 

bei den einkcmmensmäßig am höchsten abgesicherten Partnern ein

tritt, währerd bei den überlebenden einkommensschwachen Ehepart

nern eine Unterversorgung eintreten wird. Einen sozialpolitisch 

gerechten Au�gleich kann daher nur ein Modell einer Partnerschafts

pension herbeiführen, welches auch bei hohen Einkommensunterschie

den der beidEn Ehepartner eine ausgewogene Versorgung des überle

benden Ehepa1tners gewährleistet. Einem solchen Partnerschafts

modell wurde auch im Arbeitskreis "Sozialversicherung" von al-

len Interess$nvertretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

der Vorzug g$geben. Die primäre sozialpolitische Zielsetzung 

muß es se{n, idaß in einem weitreichenden Hinterbliebenen-

Telegrammadresse: I 
i Fernschreiber. 

11-1871 

Cre<rrtanstah-Bankverein 
Konto-Nr.20-950321OO 

BLZ 11000 

Osterr.l..inderbank A. G. Konto Ne. 101-131-379/00 
BtZ 12000 

Pos1spar1<asse Wlfln 
Konto Nr. 7140.671 

BLZ60000 
OVA: 0043011 BUHAKA 
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'BUNDE§KAM ER DER GE""ERBLICDEN "\\YIRTSCIIAFT 
(D 1J � DES '" I R T SC H.&. FTS K .&.1\11\1 ER) 

STUBENRING 12, A-1010 WIEN 

Telefon (0222) 52 15 11 

- 11 -

versorgungssy tem der überlebende. Ehepartner eine gesicherte, 
ausgewogene V rsorgung garantiert· erhält. Hat der überlebende 

Ehepartner si h zur Berufstätigkeit entschlossen, so ist dies 

eine Entschei ung, die er grundsätzlich in freier Wahl trifft. 

Diesbezüglich erwirbt er ja in der Regel auch eigene Pensions

ansprüche undl hiemit eine eigene garantierte Versorgung. Der 

Ehepartners soll nicht zu einer Erhöhung des 

s führen, wie dies schon heute vielfach bei der 

Witwenpension der Fall ist, sondern es .muß die primäre sozial

politische Zi lsetzung auf die Aufrechterhaltung des bisherigen 

s lauten. 

Das Modell d spiegelgleichen Witwerpension widerspricht 

aber in sein Auswirkungen bei überlebenden Ehegatten, die 

selbst ein es Pensionseinkommen beziehen, auch den Grund-

sätzen des U terhaltsrechtes. So-bestimmt §·911 Abs. 1 ABGB 

in seiner Fa sung ab 1.1. 1976, daß die Ehegatten nach ihren 

Kräften und emäß der Gestaltung ihrer ehelichen Lebensge

meinschaft z r Deckung der ihren Lebensverhältnissen ange

messenen Bedorfnisse gemeinsam beizutragen haben. Auf Grund 

der oberstge ichtlichen Judikatur zum Unterhaltsrecht, wo-
. 

nach die vol beschäftigte Ehefrau, die auch den Haushalt 

führt, anges chts ihres eigenen Einkommens kein Unterhalts

begehren an en Mann stellen kann, soferne dieses nicht we

sentlich nie riger als das Einkommen des Mannes ist, ist der 

Grundsatz ab uleiten, daß die Haushaltsführung durch die Ju

dikatur nich bewertet wird. Durch den Tod würde aber beim Mo

dell der spi gelgleichen W�twer- und Witwenpension eine zusätz

liche Leistu9g für die überlebende Ehefrau geschaffen, die 

nur von eine fingierten Unterhaltsanspruch abgeleitet werden 

könnte, der ber nicht obgenanntem Grundsatz entspricht. 

Telegrammadresse: fernschreiber. 
'1-1871 

Creditanstah-Bankverein 
KontcrNr.20-950321OO 

B12 11000 

OsteIr. Länderbank A. G. 
Konto Nr. 101-131-379100 

B1212000 

Postsparkasse Wien 
Konto Nr. 7140.671 

B1260000 
OVA: 004301 BUHAKA 
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'BUNDESKAM lEB DER GEll'ERBLICHEN W'JRTSCHAFT 

Ein weiterer 

Hinsicht dem 

allem durch 

(BUXDES"·IRTSCHAFTSKAl\ll\1ER) 

STUBENRING 12, A-1010 WIEN 

Telefon (0222) 52 15 11 

- 5 -

ravierender Mangel, . der in sozialpolitischer 

odell des Entwurfes anhaftet, ist der, daß vor 

e Übernahme der bisherigen Ausschließungsgrün-

de der Witwe pension in Bezug auf dJe Witwer gerade bei To

desfällen in Jungfamilien keine ausreichende Versorgungsmög

lichkeit ges haffen wird. Man darf dabei nicht übersehen, daß 

gerade bei eO em normalen Berufsverlauf die Einkommen in jun

gen Jahren r lativ wesentlich niedriger als in den letzten 

Jahren vor d Pensionsalter sind und hier das Modell der spie-

gelgleichen itwen- und Witwerpension keine dem Versorgungsge

danken Rechn ng tragende Ausgleichsmöglichkeit schaffen kann, 

während ein odell der Partnerschaftspension weitaus mehr fa

milienpoliti ehen Zielsetzungen gerecht wird, besonders wenn 

auch noch Ki der zu versorgen sind. 

Schließlich wir die Ansicht, daß das Modell der spie-

gelgleichen itwen- und Witwerpension unfinanzierbar ist. Auch 

die vorgeseh ne Etappenlösung bedeutet nur ein Aufschieben der 

finanziellen Auswirkungen, wobei in Milliardenhöhe Leistungen, 

die vielfach sozialpolitisch völlig unnotwendig sind, bestrit

ten werden. s muß bei dieser Gelegenheit angemerkt werden, daß 

das österrei hisehe System der Sozialversicherupg ein Umlagen

system ist, onach die arbeitende Generation durch ihre Pen

sionsbeiträg die Leistungen der Pensionsbezieher finanziert. 

Die Beitrags in der österreichischen Pensionsversicherung 

sind die höc in Europa, wobei von allen Interessenvertre-

tungen und n mentlich auch von Sozialminister Dallinger betont 

Telegrammadresse: Fernschreiber: 
11-1871 

Creditanstalt-Bankverein 
Kont�Nr. 20-95032100 

BLZ 11000 

Osterr. Länderbank A. G. 
Konto Nr. 101-131-379/00 

BLZ 12000 

Postsparkasse Wl8n I,' 
Konto Nr. 7140.671 OVA: 0043011 BUHAKA 

BLZ60000 
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. BUl'\'DESKAM ER DER GE\\YERBLICHEN "-IRTSCHAFT 
• (BU�DES"-IRTSCHAFTSKAl\Il\IER) 

! 

STUBENRING 1 2, A-1010 WIEN 

Telefon (0222) 52 1511 

- 6 -

wurde, daß di� Grenze der Belastbarkeit der Versicherten erreicht 

ist. Auch 

dazu sehr zu 

zierungsengp 

Erläuternden 

lich ist, 

Grund der ge 

chichtungen, deren finanzielle Auswirkungen noch 

ezweifeln sind, vermögen nicht den drohenden Finan

, der auch aus den statistischen Daten, die die 

emerkungen in ihrem dritten Teil anführen, ersicht

beseitigen. Dazu muß noch angemerkt werden, daß auf 

tenden Bestimmung des § 80 Abs. 1 ASVG eine Summie-

rung ussichtlich eingesparten Beträgen �ar nicht möglich 

ist, da im A VG das Prinzip der Ausfallhaftung durch den Bund 

in der Pensi nsversicherung besteht. Es wird daher in der Zu

kunft wahrsc einlich die Einführung von neuen Ruhensbestimmun

gen in Erwäg ng gezogen werden müssen, welche aber sozialpo

litischen Zi lsetzungen entgegenstehen, da am härtesten hievon 

wiederum ein ommensschwächere Personengruppen betroffen sein 

würden. 

Dem Bundesmi isterium für soziale Verwaltung ist der Vorwurf 

nicht zu ers aren, daß kein Modell einer Partnerschaftspension 

vorgelegt wu deo Die jetzt angeführten Argumente, daß auf Grund 

des Verfassu gsgerichtshofserkenntnisses vom 26. 6. 1980, G 6/79, 

die Rechtsla e neu zu ordnen sei und daß die Einbeziehung von 

anderen Pens onssystemen längerer Zeiträume bedürfte, ist unse

rer Ansicht ach keine Rechtfertigung für die Einführung eines 

sozialpoliti ch unbefriedigenden Leistungsmodells. 

Allein das M Partnerpension ist in der Lage, das von 

allen Seiten anerkannte Prinzip der Kostenneutralität zu gewähr

leisten. Auc . die berufstätigen Frauen werden hiebei nicht benach

teiligt, wei ihnen die Eigenpension auf jeden Fall garantiert_ 
würde. Das B ndesministerium für soziale Verwaltung hat trotz 

Telegrammadresse: Fernschreiber. 
11-1871 

I Creditanstah-Bankverain 
I Konto-Nr. 2G-950321OO 

Osterr. L.inderbank A. G. 
Konto Nr. 101-131-379100 

BL212000 

Postsparl<asse Wien 
Konto Nr. 7140.671 

BL260000 
ovFi: 0043011 BUHAKA I. _ BL211000 
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'BUNDESKAM ER DER GE\\'ERBLICHEN W-IRTSCBAFT 
(B 1J l\'  DES "'·1 RTSCHAFTSKAl\Il\1 ER) 

STUBENRING 12, A-1010 WIEN 

Telefon (0222) 52 15 11 
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des Eintreten des Arbeitskreises. "Sozialversicherung" und 

sionsmodell 

des 

der 

aus 

modell gelei 

1.1. 1989 

matisch, 

und anderers 

gruppe unter dem Vorsitz des verstorbenen Sozial

senberg für ein finanziell vertretbares Partnerpen-

d der bereits schon früher bekannten Argumentation 

sgerichtshofes in Bezug auf die Gleichheitswidrigkeit 

Witwerpensionsregelungen keine Vorarbeiten für ein 

lichen Gründen gebotenes Hi"nterbliebenenversorgungs

Gerade mit dem Einsetzen der dritten Etappe mit 

die Finanzierung des Witwerpensionsmodells proble

einerseits die Pensionsbelastungsquote ansteigen wird 

eine Verstärkung der Belastung durch die Auf-

wertungsfakt ren, die in den Berechnungen des Ministeriums bisher 

völlig unber·cksichtigt gelassen wurden, eintreten wird. 

Die Einführu von finanziellen "Begleitmaßnahmen" durch die 

Abfertigung bzw. durch die Streichung des Grund

betragszusch ages, sofern der Anspruchsberechtigte bereits das 

50. Lebens ja r überschritten hat, sind einerseits völlig unge-

nügend und a d�rerseits von Zufallsmomenten abhängig. So darf 

nicht überse en werden, daß ja auch die Witwer in Zukunft ab

fertigungsbe echtigt sein werden und daß das Heiratsverhalten 

sich außerde entsprechend ändern wird. Auch stellt der Wegfall 

des Grundbet agszuschlages ab dem 50. Lebensjahr unserer Ansicht 

nach keine itreichende Finanzierungsmaßnahme dar. Außerdem 

darf hiebei icht übersehen werden, daß im Zuge der Nachkaufs

möglichkeite zur Pensions versicherung vielfach in Beratungen 

im Vertraue auf die bisherige Rechtslag� von Einkäufen abge

raten wurde. Es wird daher in Anbetracht der politischen Reali

täten siche lich hiefür eine übergangsbestimmung erforderlich 

sein, was. a er den finanziellen Einsparungseffekt wesentlich 
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vermindert. (Bezüglich erforderlicher übergangsbestimmungen 

vgl. die Neuregelung zur Zuständigkeit in Wanderversicherungs

fällen bzw. eie Neuregelung der Bemessungszeitvorschriften 

durch Art. V , Abs. 9 und Abs. 11 der 3 5. ASVG-Novelle) . 

Aus obgenann en sozialpolitischen und finanziellen.GrÜnden 

lehnen wir d�her die beabsichtigten Regelungen, die auf die 

Schaffung ei er spiegelgleichen Witwerpension abzielen, ab. 

Kein Einwand wird von uns bezüglich der vorgeschlagenen Er

weiterung de� S�lbstversicherung in der Pensionsversicherung 

für Zeiten der Kindererziehung (-pflege) für den Kindesvater 

(Wahl- und S�iefvater) erhoben. 

Auch bezügli�h der Gleichstellung der Ehegatten hinsichtlich 

der Ansprucbsberechtigung für Angehörige in der Krankenver

sicherung er�eben wir grundsätzlich keinen Einwand, geben aber 

zu bedenken, daß für das Kriterium der "Nichterwerbstätigkeit" 

doch eine acministrativ brauchbare Grundlage geschaffen werden 

sollte. UnsEres Erachtens sollten daher jene Ehegatten, die le

diglich ErwErbseinkünfte bis zur Geringfügigkeitsgrenze gemäß 

§ 5 Abs. 2 SVG beziehen, auch weiterhin anspruchsberechtigt 

sein. 

Zu den Best mmungen des Entwurfes wird im einzelnen bemerkt: 

I 
Zu Art. I Z 6: 

§ 123 Abs. 2 Z. 1 bedarf insofern einer Ergänzung, als durch 

diese geplante Neuregelung der geringfügig (gemäß § 5 Abs. 2 

ASVG) erwerbstätige Ehegatte gegenüber dem Angehörigenkreis 

; 
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des § 123 Abs. 7 bzw. dem Persone�kreis des § 123 Abs. 8 ohne 

sachliche Begründung schlechter gestellt wäre. Unseres Erach

tens sollte spwohl für die Anspruchsberechtigung des Ehegatten 

als auch der �aushaltsführenden Angehörigen bzw. Lebensgefähr

ten ein einheitliches Abgrenzungskriterium geschaffen werden. 

Hiebei wäre die Geringfügigkeitsgrenze gemäß § 5 Abs. 2 ASVG 

eine Möglichl<eit der Abgrenzung, die auch für die Versiche

rungsträger tnd die Dienstgeber (Haftung für Krankenschein

ausstellung) einfach administrierbar wäre. 

Zu Art. I Z. 10: 

Die Neuregel\ng der Beachtlichkeit der Unterhaltsleistun

gen im letztEn Jahr vor dem Tod des (der) Versicherten er

scheint uns Etwas lebensfremd und administrativ schwerfäl

lig. Grundsä zlich verweisen wir. auf unsere Äußerungen zum 

Ministeriale!twurf einer 3 5. ASVG-Novelle. (Siehe unsere 

StellungnahmE vom 27.10.19 80, Seite 9 zu Art. 111 Z. 3 und 

Z. 10 zum En wurf der 3 5. ASVG-Novelle) . 

Auch wir wen �en uns entschieden gegen Mißbrauchsmöglichkeiten, 

doch halten �ir das Kriterium der Schriftlichkeit bei Unter

haltsvereinb�rungen für unzweckmäßig und nicht dem täglichen 

Leben entspr�chend. Auch die Kriterien der Steigerung der 

Leistungsfählgkeit des (der) Versicherten oder der Bedürfnis

se der frühe�en Ehefrau (des früheren Ehemannes) halten wir 

für schlechthin objektiv unüberprüfbar; damit wäre auch große 

Rechtsunsicherheit gegeben. 
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Eindämmung von Spekulationen in der 

gesetzlichen ensionsversicherung befürworten, so darf bei 

des § 261 Abs. 4 nicht übersehen werden, daß 

aleatorisches Moment (Stichtag vor der 

50. Lebensjahres) Bezug nimmt. Vielfach wurde 

von den Eink fsmöglichkeiten in der Pe�sionsversicherung 

im Vertrauen auf die geltende Rechtslage Abstand genommen. 

Besonders be roffen wird hievon eine große Zahl von Dienst

nehmerehegat en sein, die ja bekanntlich erst seit 1.6.19 69 

der Pflichtv rsicherung zur Pensions versicherung nach dem 

ASVG unterli gen konnten. Ferner wird diese Maßnahme auch , . 

viele Frauen die sich der Kindererziehung gewidmet haben 

und freiwillig weiterversichert waren, treffen. 

Ein solcher ingriff in das Leistungsrecht erscheint uns 

daher ohne U ergangsbestimmung äußerst bedenklich. 

Zu 

Diese Uberga gsbestimmung, die den Angehörigenschutz auf Lei-

stungen in d 

Grund der fi 

mung vorzuse 

begrenzter 

Zu Art. 11 

Diese Besti 

sicherungss 

I' Krankenversicherung perpetuiert, erscheint auf 

anziellen Lage der Krankenversicherungsträger 

fertigt. Sicherlich wird eine Ubergangsbestim

doch sollte dieser Bestimmung ein 

zugrunde liegen. 

normiert einen rückwirkenden Krankenver

für Versicherungsfälle vor dem 1.6.19 81. 
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finanziellen Auswirkungen nicht so stark 

sionsversicherung ins Gewicht fallen, muß den

erden, daß der Entwurf sich hier inkonsequent 

e� einersßits Ansprüche aus dem Versicherungs-

für Witwer erst nach dem Inkrafttreten dieses 

fes entstehen läßt, während er Ansprüche aus 

ngsfa11 der Krankheit schon rückwirkend zuläßt. 

. � bis Abs. 6: 

Diese Bestim ngen normieren, daß die Witwerrenten bzw.Wit

werpensionsa sprüche in der Fassung dieses Entwurfes erst 

nach dem 3 1  • .  1981 zum Tragen kommen. Verständlicherweise 

sprechen hie die Erläuternden Bemerkungen von den großen 

finanziellen das Modell der spiegelglei-

chen Witwerp nsion bei rückwirkender Anwendung hätte und 

daß in der V rgangenheit keine sozialpolitische Notwendig

keit hiefür egeben war. Hier wird wiederum die Inkonsequenz 

der Er1äuter den Bemerkungen deutlich, die hiemit die sozial

politische U notwendigkeit der spiegelgleichen Witwerpension 

dokumentiere . 

Zu 

Diese Besti ung normiert aus finanziellen Erwägungen eine 

zur 'Einführung der spiegelgleichen Witwer

pension, eh mit 1. Juni 1981 die Witwerpensionsleistung 

zu einem Dri tel, mit 1. Jänner 1985 zu zwei Drittel und ab 

1. Jänner 19 9 in voller Höhe eingeführt werden soll. Wenn

gleich der V rfassungsgerichtshof in seinem Erkenntnis vom 
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26. Juni 19 8(, G 6/79 , die Möglichkeit einer etappenweisen 

Herbeiführune der Gleichbehandlun
.
g der Witwer zugelassen hat, 

(allerdings \urde dies im Schriftum schon heftig kritisiert, 

siehe Tomand in ZAS 19 80, Seite 209 , und Rebhan in "Das 

Recht der Ar'eit", April 19 81, Seite 111) so wird auch hier 

wiederum die sozialpolitisch verfehlte Vorgangsweise durch 

diesen Entwu f deutlich. Durch diese vorgeschlagene Etappen

lösung wird �inerseits die gravierende finanzielle Mehrbela

stung auf ei�en Zeitpunkt hinausgeschoben, in dem die Pensions

belastungsqu)te höher is�heute. Auch die wirtschaftliche Ent

wicklung ist über einen so langen·Zeitraum nicht absehbar. Für 

die Lösung s�zialpolitischer Härtefälle werden dann aber die 

finanziellen Mittel nicht vorhanden sein. Das Modell der Partner

pension könnL-e aber sofort regulierend eingreifen, wobei auch 

bei einem kostenneutralen Partnerschaftsprozentsatz echte Härten 

wesentlich b�sser gemildert werden können. 

Zu Art. TTAbs. 8: 

Einerseits tat ab 1.6. 19 81 § 259 , der die bisherigen Witwer

pensionsansIrüche normierte, zu entfallen, während anderer

seits diese Pensionsansprüche nicht von der Etappenlösung 

berührt wercen sollten. Es fällt dabei auf, daß keine Uber

gangsbestimung für die bisherigen Witwerpensionen vorgesehen 

wurde. 

Zu Abs. 7 1 t. b fällt auf, daß die volle Witwerpension in 

den Fällen �ur Anwendung kommen soll, in denen zur Pension 

eine Ausgle chszulage gebühren würde. Hier werden �nnötig ad

ministrativ� Erschwernisse geschaffen, weil die Pensionsver

sicherungst�äger bei Einkommensänderungen vielfach die Witwer-

� 
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pension einzu chränken oder auszupehnen hätten. Diese Bestim

mung entbehrt daher jeder Zweckmäßigkeit bzw. sozialpolitischen 

Notwendigkeit, da durch den Ausgleichszulagenricht�atz ohnedies 

ein garantier er Mindeststandard gegeben ist. 

Zu den finanz"ellen Auswirkungen des Modells "Witwerpension" 

bemerken wir folgendes: 

Eine wesentli he Grundlage für die Neuregelung der Hinter

bliebenenver orgung ist für uns das Gebot der absoluten 

Kostenneutra ität. Schon die Erläuternden Bemerkungen sind 

hier nicht i mer konsequent. Einerseits wird von einer an

nähernden Ko tenneutralität gesprochen, dann wieder aus 

wirtschaftli hen Gründen vom Gebot der Kostenneutralität, 

und schließl"ch wird v�rsucht, mit zwei in ihren finanzi

ellen Auswir ungen sehr umstrittenen Maßnahmen die finan

zielle Mehrb lastung durch das Witwerpensionsmodell abzu

de.cken. 

Auf Grund de Gutachtens des Beirats für Renten- �nd Pen

sionsanpassu g über die voraussichtliche Gebarung der Pen

sionsversich rung in den Jahren 1980 bis 1984 geht hervor, 

daß mit eine steigenden Pensionsbelastung zu rechnen ist. 

Dies bedeute , daß sich die Beteiligung des Bundes etwa min

destens um d s Eineinhalbfache sowie bei ungünstiger Wirt-

schafts lage das Zweifache gegenüber den Aufwendungen des 

Jahres. 1980 wird. Gerade zu einem budgetpolitisch 

äußerst ungü Zeitpunkt wird die zweite Etappe der 

Witwerpensio slösung wirksam. Nach einigen Jahren eines Rück

ganges des A beitskräftepotentials auf Grund der Geburtenent-
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wicklung soll mit der dritten Etappe die volle Höhe der Wit

werpension ei geführt werden. 

Die finanziel en Erläuterungen des Ministeriums gehen offen

bar von einer Zahl der Wi t'wer im Jahre 1990 aus, die auf 

Grund der szählung 1971 ermittelt wurde. Nun könnte aber 

auf Grund höheren Lebenserwartung, die auf medizinische 

bzw. soziale aßnahmen zurückzuführen ist, die Zahl der Wit-

wer zunehmen, so daß Pensionsleistungen für einen längeren 

Zeitraum zu b streiten wären. Weiters wurde festgestellt, daß 

der zu erwart nde Mehraufwand für die Witwerpensionen auf Grund 

des durchschn'ttlichen Fraueneinkommens der Unselbständigen 

nach dem Durc schnitts-Fraueneinkommen des Berichtes über die 

soziale Lage rmittelt wurde. Ein �eiteres Ansteigen der Frauen

beschäftigung sowie eine weitere relative Erhöhung der Löhne 

und Gehälter er Frauen wird eine wesentlich höhere Kostenbe

lastung nach ich ziehen. Außerdem da�f auch die Kumulations

wirkung nsionsanpassungen nicht übersehen werden. Geht 

man davon aus, daß im letzten Jahrzehnt die Pensionserhöhun-

gen ohne Berü ksichtigung der außertourlichen Erhöhungen der 

Ausgleichszul genrichtsätze 96,3 % betrugen, so wäre bei einer 

ähnlichen �ir schaftsentwicklung der Mehraufwand bereits im 

Jahre 1990 mi S 3 Mrd. zu beziffern. Dies bedeutet, daß min

destens 10 bi 15 % des Bundesbeitrages zur Pensionsversiche

rung hiefür z veranschlagen sind. Eine Finanzierung dieses 

Mehraufwandes durch zusätzliche Belastungen der Wirtschaft, 

die hiemit dr hen, wird von uns entschieden abgelehnt. 
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Zu den vermeOntlichen Einsparungen durch die geplante Reduk

tion der Abf rtigung ist zu bemerken, daß einerseits eine 

solche Abfer igung auch für die Witwer eingeführt wird und 

andererseits das Heiratsverhalten sich verändern könnte, so 

daß aus dies m Titel kaum finanzielle Minderausgaben entste-

hen werden. 

�ur °geplante Änderung der Voraussetzungen für die Leistung 

des Grundbet agszuschlages wurde von uns schon bemerkt, daß 

unseres Erac tens eine Summierung von durch eine solche Rege

lung erspart n Bundesbeiträgen dzt. rechtlich nicht möglich 

erscheint, d der Bundesbeitrag gemäß § 80 Abs. 1 ASVG nach 

dem Ausfalls aftungsprinzip geregelt ist. Die Höhe der Ent

wicklung des Minderaufwandes erscheint nicht plausibel, weil 

auf Grund de Erläuternden Bemerkungen auf Seite 3 7  bezüglich 

der Versiehe ungszeitenentwicklung und der Arbeitsmarktent

wicklung der Grundbetragszuschlag infolge längerer Pflicht

versicherung beitragszeiten, aber auch durch Pensionseinkaufs

zeiten siehe lich eine tendenziell sinkende Bedeutung aufweisen 

wird. Wie da Ministerium auf Seite 3 7  der finanziellen Erläute

rungen ausfü rt, werden die bestehenden Verhältnisse auf die ab 

1.6.1981 zu rwartenden Neuzugänge bei den Pensionen übertragen. 

Eine trendmä ige Entwicklung wurde überhaupt nicht berücksich

tigt. Diese üßte aber zu einer beträchtlichen Überschätzung 

der Einsparu gsmöglichkeiten durch den neugeregelten Grundbe

tragszuschla führen. Auch in der Summe wird die tatsächliche 

Belastung de Pensionsversicherung aus der Witwerpension saldo

mäßig beträc tlich über den vom Sozialministerium gemachten An

gaben liegen Schon die Reduktion des offenbar als konstant be

trachteten A �eils von 15, 7 $ der Neuzugänge an Pensionen, für 

die der Grun betragszuschlag entfällt, um bloß 0, 5 $ Punkte 
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pro Jahr (wo °t 19 9 0  der Anteil noch immer bei 11, 1 % liegt) 

19 9 0  zu einem um rund S 85 Mio. geringeren 

Minderaufw·and führen. Außerdem fällt ins Gewicht, daß beim 

Wegfall des undbetragszuschlages in v1elen Fällen eine 

höhere Ausgl ichszulage gebühren könnte. Hiemit wäre eben

falls keine stenersparnis gegeben. 

Zum Verzicht 

rente im Ber 

die etappenweise Einführung der Witwer

der Unfallversicherung wird von uns be-

merkt, daß dOes ebenfalls eine Inkonsequenz darstellt. Wenn

gleich uns b ußt ist, daß die Hinterbliebenenversorgung in 

der Unfallve sicherung von geringerer Bedeutung ist, so ist 

die derzeit ünstige Ertragslage in der Unfallversicherung 

kein Argumen hiefür, zumal in den letzten Jahren ohnedies 

bedeutende U schichtungen zu Gunsten der Pensionsversiche-

rung vorgeno 

Zu den im 

merkt, 

te Darstellu 

durchführen 

fällen ausge 

möglichkeit 

Zusammenfass 

en worden sind. 

ang angeführten Vergleichs beispielen wird be

züglich der Partnerpension eine äußerst verzerr

gegeben wurde. Um einen echten Modellvergleich 

u können, hätte man von gleichen Versicherungs-

müssen. Nur so kann eine echte Vergleichs

Versorgungsansprüche gegeben sein. 

wir, daß wir für die Neuregelung 

der Hinterbl ebenenversorgung nur eine Lösung akzeptieren 

können, die ine garantierte Kostenneutralität beinhaltet. 

Eine solche ewähr scheint uns nur beim Modell einer Partner-
.; 

--------------r---------��------·----------T--------------�_.--------------�-------- l 
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schaftspensi n mit einem Prozentsatz, der diesem Gebot ent

spricht, geg ben. Der gegenständliche Entwurf wird in keiner 

Weise diesem Gebot gerecht. Die beiden angeführten Umschich

tungen im Le stungsrecht durch die geplante Reduktion rler 

Abfertigung zw. den Wegfall des Grundbetragszuschlages stel-=. 

len infolge er von uns bezweifelten finanziellen Auswirkungen 

keine geeign te Grundlage für die aufwendige Finanzierung des 

Witwerpensio smodells dar. Es müßte daher eine Lösung gefunden 
• • 

werden, die inerseits dem verfassungsmäßigen Gleichheitsgrund-

satz entspri ht, andererseits aber keine Mehrbelastung für die 

Pensionsvers cherungsträger mit sich bringt. 

Ausdrücklich betonen wir nochmals, daß wir die Einführung von 

sozialpoliti ch unnötigeri Pensionsleistungen und eine dadurch 

bewirkte Ube versorgung entschieden ablehnen. 

Wunschgemäß bermitteln wir 25 Exemplare dieser Stellung-

nahme des Nationalrates. 

Der 

Telegrammaclresse: Fernscl'll'flibl!rl 
11-1871 
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BL212000 

Postsparkasse WNIfl 
Konto Nr. 7140.671 

BL260000 
BUHAKA DVR: 

16/SN-134/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)22 von 22

www.parlament.gv.at




